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§ 90 FGV Explosionsschutzzone

FGV - Flussiggas-Verordnung 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2019

1. (1)Um Tur-, Fenster- und LGftungsoéffnungen von Abfullrdumen muss eine dem§ 9 entsprechende
Explosionsschutzzone mit einem mindestens 5 m betragenden Radius des Basiskreises eingerichtet sein.

2. (2)Um Stellen im Freien, an denen Versandbehélter beflillt oder zum Zweck der Uberpriifung oder Reparatur
geoffnet werden, muss eine Explosionsschutzzone mit einem mindestens 15 m betragenden Radius des
Basiskreises eingerichtet sein. Die Explosionsschutzzone muss dem § 9 entsprechen, wobei jedoch abweichend
vom 8 9 Abs. 2 die Kegelspitze von einer Kugel mit 3 m Radius gebildet wird.

3. (3)Angrenzend an Abfullrdume und an Stellen im Freien, an denen Versandbehalter befillt oder zum Zweck der
Uberpriifung oder Reparatur gedffnet werden, diirfen auch innerhalb der Explosionsschutzzone geméaR Abs. 1
oder Abs. 2 Versandbehalter gelagert werden. Die Behdrde hat die fur die Brandbekampfung und fir den
Fluchtweg freizuhaltenden Bereiche im Einzelfall nach den gegebenen 6rtlichen Verhdltnissen festzulegen.

4. (4)Um Lager von Versandbehaltern gemal Abs. 3 missen Explosionsschutzzonen gemafl3§ 58 eingerichtet sein.
Das génzliche oder teilweise Uberlappen dieser Explosionsschutzzonen mit Explosionsschutzzonen gemaR Abs. 1
oder Abs. 2 ist zulassig.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/58
file:///

	§ 90 FGV Explosionsschutzzone
	FGV - Flüssiggas-Verordnung 2002


